
Deutscher Bundestag 
 
 
 

 WD 5 - 3000 - 051/24 

Wissenschaftliche Dienste 

© 2024 Deutscher Bundestag 

Dokumententyp: Sachstand 

Titel: Rechtsgrundlagen für die Bejagung von Rabenkrähen 
 
Rechtsgrundlagen für die Bejagung von Rabenkrähen 
 

 

Sachstand 

Wissenschaftliche Dienste 



 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 051/24 

Seite 2 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundes-
tages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwor-
tung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben 
nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit 
für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unter-
liegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte 
Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle 
zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

 
Rechtsgrundlagen für die Bejagung von Rabenkrähen 
 

Aktenzeichen: WD 5 - 3000 - 051/24 
Abschluss der Arbeit: 21. März 2024 
Fachbereich: WD 5: Wirtschaft, Energie, Umwelt 

 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 051/24 

Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Fragestellung 4 

2. Richtlinie 2009/147/EG 4 

3. Deutschland 6 
3.1. Bayern 6 
3.2. Baden-Württemberg 6 

4. Österreich 7 

5. Schweiz 10 
 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 051/24 

Seite 4 

1. Fragestellung 

Gefragt wurde nach der Bejagungsmöglichkeit von Rabenkrähen in Deutschland und Österreich 
sowie nach Jagdmethoden. Der Sachstand geht ergänzend auf die Schweiz ein. 

2. Richtlinie 2009/147/EG 

Die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten1 (Vogelschutz-Richtlinie) stellt grundsätzlich 
alle wildlebenden Vogelarten unter Schutz. Sie lässt jedoch in einem gewissen Rahmen Ausnah-
men (Art. 7 i.V.m. Anhang II und Art. 9) zu. Artikel 7 der Vogelschutz-Richtlinie lautet: 

  „(1) Die in Anhang II aufgeführten Arten dürfen aufgrund ihrer Populationsgröße, ihrer geo-
grafischen Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähigkeit in der gesamten Gemeinschaft im 
Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bejagt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die Jagd auf diese Vogelarten die Anstrengungen, die in ihrem Verbreitungsgebiet 
zu ihrer Erhaltung unternommen werden, nicht zunichte macht.  

  (2) […].  

  (3) Die in Anhang II Teil B aufgeführten Arten dürfen nur in den Mitgliedstaaten, bei denen 
sie angegeben sind, bejagt werden.  

  (4) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, dass bei der Jagdausübung — gegebenenfalls unter 
Einschluss der Falknerei —, wie sie sich aus der Anwendung der geltenden einzelstaatlichen 
Vorschriften ergibt, die Grundsätze für eine vernünftige Nutzung und eine ökologisch ausge-
wogene Regulierung der Bestände der betreffenden Vogelarten, insbesondere der Zugvogelar-
ten, eingehalten werden und dass diese Jagdausübung hinsichtlich der Bestände dieser Arten 
mit den Bestimmungen aufgrund von Artikel 2 vereinbar ist.  

  Sie sorgen insbesondere dafür, dass die Arten, auf die die Jagdvorschriften Anwendung fin-
den, nicht während der Nistzeit oder während der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzucht-
zeit bejagt werden.  

  […].“2 

Nach Art. 7 Abs. 3 der Vogelschutz-Richtlinie dürfen die in Anhang II Teil B aufgeführten Arten 
nur in den Mitgliedstaaten bejagt werden, in denen sie – gemäß dem folgenden Listenauszug – 
als jagdbar ausgewiesen sind. Demnach dürfen in Deutschland (DE) Rabenkrähen (Corvus corone) 
bejagt werden. Für Dohlen (Corvus monedula) und Saatkrähen (Corvus frugilegus) ist in Deutsch-
land die Jagd nicht zugelassen. Art. 7 Abs. 4 Satz 2 schränkt die Bejagung der Rabenkrähen ein: 
Sie dürfen „nicht während der Nistzeit oder während der einzelnen Phasen der Brut- und 

 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147&qid=1710234806597. 

2 Konsolidierte Fassung, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-
20190626&qid=1710234806597 (Hervorhebung durch Autor). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0147&qid=1710234806597
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20190626&qid=1710234806597
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20190626&qid=1710234806597


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 051/24 

Seite 5 

Aufzuchtzeit bejagt werden“. In Österreich (AT) ist gemäß Art. 7 Abs. 3 Vogelschutz-Richtlinie 
die Jagd auf Rabenkrähen, Saatkrähen oder Dohlen nicht erlaubt:3 

    

Art. 9 Abs. 1a der Vogelschutz-Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaaten jedoch, „sofern es 
keine andere zufriedenstellende Lösung gibt“, aus den folgenden Gründen von den allgemeinen 
Schutzbestimmungen abzuweichen:  

– „im Interesse der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit,  

– im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt,  

– zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischereige-
bieten und Gewässern,  

– zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt“.4 

Trifft einer der in Art. 9 der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführten Gründe zu und gibt es keine an-
dere Lösung, dürfen auch Vögel bejagt werden, die nicht im Anhang II des Art. 7 der Vogel-
schutz-Richtlinie aufgeführt sind.5 

 

 

3 Konsolidierte Fassung, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-
20190626&qid=1710234806597. 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147. 

5 Siehe auch: Deutscher Jagdverband e.V., Rabenvögel und deren Bejagung (2014), https://www.jagdver-
band.de/sites/default/files/Hintergrundpapier%20Rabenv%C3%B6gel%202014.pdf.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20190626&qid=1710234806597
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20190626&qid=1710234806597
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147
https://www.jagdverband.de/sites/default/files/Hintergrundpapier%20Rabenv%C3%B6gel%202014.pdf
https://www.jagdverband.de/sites/default/files/Hintergrundpapier%20Rabenv%C3%B6gel%202014.pdf
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3. Deutschland 

Im Gegensatz zu anderen EU-Mitgliedstaaten hat Deutschland von der Möglichkeit, die Raben-
krähe dem Jagdrecht zu unterstellen, bisher keinen Gebrauch gemacht. Nach dem Bundesjagdge-
setz (BJagdG) unterliegt von den Rabenvögeln nur der Kolkrabe (Corvus corax L) dem Jagdrecht, 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 BJagdG. Das Bundesgesetz ermächtigt die Länder weitere Tierarten zu bestim-
men, die dem Jagdrecht unterliegen, § 2 Abs. 2 BJagdG.6 Einige Bundesländer haben von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Sie haben Rabenkrähen dem Jagdrecht unterstellt und Jagdzeiten 
festgesetzt, so z.B. Bayern und Baden-Württemberg. 

3.1. Bayern 

In Bayern ist gemäß § 18 Nr. 2 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes 
(AVBayJG)7 die Rabenkrähe dem Jagdrecht unterstellt.8 Nach § 19 Abs. 3 AVBayJG darf die Jagd 
auf die Rabenkrähe in der Zeit vom 16. Juli bis 14. März ausgeübt werden.9  

3.2. Baden-Württemberg 

Das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG)10 in Baden-Württemberg definiert die Raben-
krähe als Wildtier (Anlage zu § 7 Abs. 1 und 3 unter Nr. 2). Nach Maßgabe des § 10 Abs. 1 Nr. 36 
der Verordnung des Ministeriums Ländlicher Raum „zur Durchführung des Jagd- und Wildtier-
managementgesetzes“ (DVO JWMG) vom 2. April 2015 darf die Rabenkrähe in Baden-Württem-
berg „vom 1. August bis 15. Februar außerhalb von Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen“ 
bejagt werden.11  

Der Landtag von Baden-Württemberg antwortete am 09.03.2023 auf eine Eingabe des Petitions-
ausschusses: 

  „Nach § 41 Absatz 6 Nummer 2 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) können die un-
teren Jagdbehörden im Einvernehmen mit der oberen Jagdbehörde (Regierungspräsidium) 
durch Einzelanordnungen die Schonzeiten mit Ausnahme der allgemeinen Schonzeit 
(16. Februar bis 15. April) abkürzen oder besondere Jagdzeiten bestimmen. Mit einer entspre-
chenden Genehmigung können die Rabenkrähen somit zusätzlich zu dem Zeitraum vom 1. 
August bis 15. Februar auch im Zeitraum ab 16. April (Ende der allgemeinen Schonzeit) 

 

6 https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJagdG.pdf. 

7 Vom 01.03.1983 (GVBl. S. 51, BayRS 792-2-W), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Dezember 2023 (GVBl. S. 
643) geändert worden ist, https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVJG. 

8 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVJG-18. 

9 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVJG-19. 

10 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) vom 25.11.2014, zuletzt geändert durch Artikel 23 der Verord-
nung vom 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4), https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-WildTMa-
nagGBWrahmen/part/X. 

11 https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-WildTManagGDVBWV11P10. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJagdG.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVJG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVJG-18
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVJG-19
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-WildTManagGBWrahmen/part/X
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-WildTManagGBWrahmen/part/X
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-WildTManagGDVBWV11P10
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bejagt werden. Die Jagd- und Schonzeiten nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
werden auf Grundlage der wildbiologischen Erkenntnisse im Rahmen der Ziele des Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetzes (vgl. § 2 JWMG) und den rechtlichen Rahmenbedingungen fest-
gelegt. Eine Abweichung von den Jagdzeiten, also eine Bejagung innerhalb der Schonzeit, be-
darf daher der besonderen Rechtfertigung. Das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz bietet 
die Möglichkeit, gemäß § 41 unter Beachtung des Artenschutzes (vgl. § 9 JWMG) aus Gründen 
der Tierseuchenbekämpfung und der Landeskultur, zur Vermeidung übermäßiger Wildschä-
den, zu wissenschaftlichen Lehr- und Forschungszwecken, bei Störung des biologischen 
Gleichgewichts oder der Wildhege in begründeten Fällen Schonzeiten abzukürzen oder be-
sondere Jagdzeiten zu bestimmen.“12 

Zu einer staatlichen Entschädigung für durch Rabenkrähen verursachte Schäden durch das Land 
Baden-Württemberg führt der Petitionsausschuss Folgendes aus: 

  „Rechtlich gesehen sind Wildtiere grundsätzlich herrenlos. Eine Entschädigung für durch 
Tiere verursachte Schäden wird daher durch das Land grundsätzlich nicht gewährt, ein 
Rechtsanspruch besteht nicht. Anders als für Schäden durch den Wolf, für die durch einen 
Fonds bei Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen ohne Rechtspflicht Ersatz geleistet 
wird, kann das Land ansonsten nicht für durch Wildtiere verursachte Schäden haften.“13 

4. Österreich 

Nach Bundesrecht sind Rabenkrähen in Österreich keine jagdbaren Vögel. Dennoch haben die 
meisten österreichischen Bundesländer Verordnungen zur Bejagung erlassen.14  

So unterliegen Rabenkrähen in Oberösterreich dem besonderen Schutz des § 28 Abs. 3 Oberöster-
reichischen Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 2001 (Oö. NSchG 2001).15 Gleichwohl legiti-
miert § 8a der Oberösterreichischen Artenschutzverordnung16 das Fangen und/oder Erlegen von 

 

12 Landtag von Baden-Württemberg, Beschlussempfehlungen und Berichte des Petitionsausschusses zu verschie-
denen Eingaben, LT-Drs. 17/4225, 09.03.2023, https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/doku-
mente/WP17/Drucksachen/4000/17_4225_D.pdf. Siehe zum Thema Krähenschäden auch die Öffentliche Anhö-
rung des Landwirtschaftsausschusses des Landtags von Baden-Württemberg vom 18.01.2023, https://www.y-
outube.com/watch?v=bRz1anWHxik, sowie die Pressemitteilung zur Anhörung „Verbände nehmen Stellung zu 
Krähenschäden in der Landwirtschaft“, https://www.landtag-bw.de/home/aktuelles/pressemitteilun-
gen/2023/januar/3-2023.html. 

13 Landtag von Baden-Württemberg, Beschlussempfehlungen und Berichte des Petitionsausschusses zu verschie-
denen Eingaben, LT-Drs. 17/4225, 09.03.2023, https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/doku-
mente/WP17/Drucksachen/4000/17_4225_D.pdf. 

14 https://www.tierschutz-austria.at/rabenvoegel-jagd/. 

15 „(3) Die geschützten Tiere in allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht verfolgt, beunruhigt, gefangen, beför-
dert, gehalten oder getötet werden. Der Verkauf, das Halten für den Verkauf und das Anbieten zum Verkauf die-
ser Tiere ist unabhängig von deren Alter, Zustand oder Entwicklungsform verboten. Dies gilt sinngemäß auch 
für erkennbare Teile oder aus diesen Tieren gewonnene Erzeugnisse.“, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFas-
sung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000147. 

16 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260. 

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4225_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4225_D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bRz1anWHxik
https://www.youtube.com/watch?v=bRz1anWHxik
https://www.landtag-bw.de/home/aktuelles/pressemitteilungen/2023/januar/3-2023.html
https://www.landtag-bw.de/home/aktuelles/pressemitteilungen/2023/januar/3-2023.html
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4225_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4225_D.pdf
https://www.tierschutz-austria.at/rabenvoegel-jagd/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000147
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000147
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260
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Rabenkrähen außerhalb von Naturschutzgebieten, des Gebiets des Nationalparks und von Vogel-
schutzgebieten in der Zeit vom 1. Juli bis 28./29. Februar. In § 8a der Oö. Artenschutzverord-
nung17 finden sich „Sonderbestimmungen betreffend Rabenkrähen und Elstern“. Sie lauten wie 
folgt: 

  „Der Schutz gemäß § 28 Abs. 3 Oö. NSchG 2001 gilt für Rabenkrähen (corvus corone corone) 
und Elstern (pica pica) nach Maßgabe folgender Bestimmungen: Der Schutz gemäß Paragraph 
28, Absatz 3, Oö. NSchG 2001 gilt für Rabenkrähen (corvus corone corone) und Elstern (pica 
pica) nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

  1. Das Fangen und/oder Erlegen von Rabenkrähen ist in der Zeit von 1. Juli bis 28./29. Feb-
ruar, das Fangen und/oder Erlegen von Elstern ist in der Zeit von 1. August bis 28./29. Feb-
ruar außerhalb von Naturschutzgebieten, des Gebiets des Nationalparks und von Vogelschutz-
gebieten (Art. 4 Abs. 1 vierter Satz der Vogelschutz-Richtlinie) erlaubt. Das Fangen und/oder 
Erlegen von Rabenkrähen ist in der Zeit von 1. Juli bis 28./29. Februar, das Fangen und/oder 
Erlegen von Elstern ist in der Zeit von 1. August bis 28./29. Februar außerhalb von Natur-
schutzgebieten, des Gebiets des Nationalparks und von Vogelschutzgebieten (Artikel 4, Ab-
satz eins, vierter Satz der Vogelschutz-Richtlinie) erlaubt. 

  2. Das Fangen und/oder Erlegen von Rabenkrähen und Elstern ist nur durch befugte Jägerin-
nen und Jäger mit hierfür geeigneten Jagdwaffen, durch Beizjagd oder unter Verwendung der 
nordischen Krähenfalle oder des kleinen Elsternfangs erlaubt. 

  3. Bei Verwendung der nordischen Krähenfalle ist ein Mindestmaß der Grundfläche von 3 m 
x 2 m und der Höhe von 1,95 m einzuhalten. Durch die in 1,5 m Höhe angebrachten Einflu-
göffnungen entlang der Mittellinie des Daches hat die Falle eine entsprechende Abschrägung 
der Dachkonstruktion aufzuweisen. Die Maschenweite hat auf allen Flächen mindestens 4 cm 
bis max. 4,5 cm, die Drahtstärke etwa 3 mm zu betragen. Auf jeder Seite ist in der Höhe von 
ca. 1,2 m eine Sitzstange anzubringen. Die Einfluglöcher dürfen max. 32 cm x 32 cm groß 
sein, wobei diese durch entsprechend lange, glatte, an den Enden abgerundete Rundstäbe, die 
schräg nach unten weisen, auf 16 cm einheitlich zu verringern sind. Zum Entleeren der Fal-
len sind individuell gestaltete Eingangstüren einzubauen. 

  4. Bei Verwendung des kleinen Elsternfangs darf eine Mindestgröße von 40 cm x 40 cm x 40 
cm nicht unterschritten werden. Die Maschenweite hat mindestens 3 cm x 3 cm zu betragen. 

  5. Die Fallen müssen täglich kontrolliert werden. Beifänge sind sofort freizulassen. 

  6. Die Tötung der gefangenen Rabenkrähen und Elstern hat in nicht qualvoller Weise, rasch 
und schmerzlos zu erfolgen. 

  7. Die Standorte der Fallen sind parzellenscharf sofort nach dem fängischen Aufstellen der 
bzw. dem jeweiligen Jagdausübungsberechtigten bekanntzugeben. Die bzw. der 

 

17 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260
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Jagdausübungsberechtigte hat auf Verlangen der Behörde bzw. deren Organe die entsprechen-
den Auskünfte zu erteilen. 

  8. Außerhalb der in Z 1 genannten Zeiträume sind die Fallen entweder zu entfernen oder 
nicht fängisch zu stellen. Dabei sind die Fallen so abzusichern, dass sie nicht absichtlich oder 
unabsichtlich fängisch gestellt werden können. Außerhalb der in Ziffer eins, genannten Zeit-
räume sind die Fallen entweder zu entfernen oder nicht fängisch zu stellen. Dabei sind die 
Fallen so abzusichern, dass sie nicht absichtlich oder unabsichtlich fängisch gestellt werden 
können. 

  9. Außerhalb der in Z 1 genannten Zeiträume dürfen nur nicht brütende, in Gruppen auftre-
tende Rabenkrähen, so genannte Junggesellentrupps, abgeschossen werden. Außerhalb der in 
Ziffer eins, genannten Zeiträume dürfen nur nicht brütende, in Gruppen auftretende Raben-
krähen, so genannte Junggesellentrupps, abgeschossen werden. 

  10. Landesweit dürfen pro Jagdjahr 23.000 Rabenkrähen und 2.500 Elstern entnommen wer-
den. Bei einem Nachweis außergewöhnlicher Schadenssituationen ist die Entnahme von wei-
teren 5.000 Rabenkrähen zulässig. 

  11. Die Anzahl der monatlich entnommenen Rabenkrähen und Elstern ist von der bzw. dem 
jeweiligen Jagdausübungsberechtigten bis zum fünften Tag des Folgemonats an den Landes-
jagdverband bekanntzugeben. Dieser hat in geeigneter Weise die Jagdausübungsberechtigten 
vom Erreichen der in Z 11 festgelegten Höchstanzahl zu unterrichten. Spätestens am 30. April 
jeden Jahres hat der Landesjagdverband die jährlichen Gesamtzahlen, aufgeteilt nach den po-
litischen Bezirken, der Oö. Landesregierung als Naturschutzbehörde zu melden.“18 

Nach Angaben von Tierschutz Austria  

  „[…] wurde wiederholt die Erlaubnis für die Verwendung eines sogenannten ‚Norwegischen 
Krähenfangs‘ erteilt. Das sind eigens für den Krähenfang konzipierte, volierenartige Lebend-
fallen, die nach einem ähnlichen Prinzip wie Fischreusen funktionieren. Der Begriff Lebend-
falle täuscht hierbei, denn Rabenvögel, die gefangen werden, dürfen anschließend getötet 
werden. Derartige Fallensysteme stehen in großer Kritik. Nicht nur weil auch andere Tiere, 
wie geschützte Greif- oder Eulenvögel, darin gefangen werden können, sondern vor allem, 
weil sich die gestressten Tiere bei der Suche nach einem Ausweg leicht verletzen können und 
ohne sachgemäße Versorgung in den Fallen verhungern oder verdursten. In Deutschland ist 
die Nutzung eines Norwegischen Krähenfangs daher mittlerweile verboten, nicht jedoch in 
Österreich.“19 

 

18 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260. 

19 Tierschutz Austria (Wort-Bildmarke des Wiener Tierschutzvereins), Jagd auf Rabenvögel – Hugin und Munin 
geht es ans Gefieder (2022), https://www.tierschutz-austria.at/rabenvoegel-jagd/. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260
https://www.tierschutz-austria.at/rabenvoegel-jagd/
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Im Tiroler Jagdgesetz 2004 (TJG 2004) sind Rabenkrähen in der Anlage (zu § 2 Abs. 1 erster Satz) 
Nr. 2 lit. e ebenfalls als jagdbare Tiere angegeben.20 § 52b TJG 2004 enthält „Besondere Maßnah-
men zur Hintanhaltung von Schäden durch Rabenkrähen“;21 sie lauten wie folgt: 

  „(1) Sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, kann die Bezirksverwaltungsbe-
hörde durch Verordnung das örtlich und zeitlich begrenzte absichtliche Stören (Vergrämen) 
anordnen sowie einen örtlich, zeitlich und ziffernmäßig begrenzten, nach Jagdgebieten geglie-
derten Abschuss von Rabenkrähen vorschreiben, soweit dies zur Abwendung ernster Schäden 
an Kulturen erforderlich ist. In dieser Verordnung sind überdies anzugeben  

  a) welche Maßnahmen zur Störung der Rabenkrähen (Vergrämung) vor einem angeordne-
ten Abschuss durchzuführen sind,  

  b) die zugelassenen Abschussmittel, -einrichtungen und -methoden,  

  c) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen der Ab-
schuss angeordnet wird, und  

  d) die der Einhaltung der Verordnung dienenden Kontrollmaßnahmen.  

  (2) Die in einer Verordnung nach Abs. 1 angeordneten Maßnahmen zur Störung der Rabenkrä-
hen sind vom Nutzungsberechtigten der jeweiligen Kultur durchzuführen. Die in einer Ver-
ordnung nach Abs. 1 vorgeschriebenen Abschüsse gelten für den Jagdausübungsberechtigten 
des jeweiligen Jagdgebietes als Auftrag nach § 52 Abs. 1.  

  (3) Beim Abschuss von Rabenkrähen aufgrund einer Verordnung nach Abs. 1 ist die Verwen-
dung sämtlicher Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder 
wahllos gefangen oder getötet werden oder die gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart 
nach sich ziehen könnten, insbesondere die Verwendung der im Anhang IV lit. a der Vogel-
schutz-Richtlinie genannten Mittel, Einrichtungen und Methoden sowie jegliche Verfolgung 
aus den im Anhang IV lit. b dieser Richtlinie genannten Beförderungsmitteln heraus und un-
ter den dort genannten Bedingungen verboten.  

  […].“ 

Zu den nach Anhang IV lit. a der Vogelschutz-Richtlinie verbotenen Mitteln und Methoden gehö-
ren auch Fangfallen.  

5. Schweiz 

Eine Stellungnahme des Schweizerischen Bundesrates vom 26.01.2022 führt Folgendes aus: 

 

20 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LTI40049087/LTI40049087.pdf. 

21 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LTI40037587/LTI40037587.pdf. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LTI40049087/LTI40049087.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Landesnormen/LTI40037587/LTI40037587.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 051/24 

Seite 11 

  „1. Das Jagdgesetz erlaubt, dass Rabenkrähen über das ganze Jahr gejagt werden können 
(Art. 5 Abs. 3 Bst. b; JSG, SR 922.0). Die Schonzeit vom 16. Februar bis 31. Juli gilt nicht für 
Schwärme von Rabenkrähen, die auf schadengefährdeten landwirtschaftlichen Kulturen auf-
treten (Art. 3 bis Abs. 2 Bst. c; Jagdverordnung; SR 922.01). Diese Schwärme können weiter-
hin das ganze Jahr gejagt werden. 

  2.1 Die Kantone müssen die Entschädigung des Schadens, den jagdbare Tiere an Wald, land-
wirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren anrichten, regeln (Art. 13 Abs. 2; JSG). Dies gilt 
auch für Schäden, die durch Rabenkrähen verursacht werden. Sehen die Kantone Selbsthil-
femaßnahmen gegen Rabenkrähen vor, entfällt die Entschädigungspflicht (Art. 13 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 12 Abs. 3; JSG). 

  2.2 Eine Beteiligung des Bundes ist bei jagdbaren Arten nach Artikel 5 JSG nicht vorgesehen. 
Ausgenommen sind globale Abgeltungen auf der Grundlage von Programmvereinbarungen für 
die Entschädigung von Wildschäden, die auf hohe Wildtierbestände in Schutzgebieten zu-
rückzuführen sind (Art. 13 Abs. 3; JSG). 

  3. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass Rabenkrähen in Schwärmen auf landwirtschaftlichen 
Kulturen lokal empfindliche Schäden verursachen können. Aus diesem Grund gibt er den 
Kantonen in der Jagdverordnung den Spielraum für jagdliche Eingriffe zur Steuerung des Be-
standes und der Verteilung von Rabenkrähenschwärmen.“22 

Der Kanton Luzern empfiehlt, mit den richtigen Verhütungs- und Vergrämungsmaßnahmen 
könnten größere Schäden in der Regel vermieden werden. Somit bestehe gemäß § 42 Abs. 1b des 
kantonalen Jagdgesetzes sowie § 36 Abs. 2 der kantonalen Jagdverordnung keine Möglichkeit für 
die finanzielle Entschädigung von Schäden, die durch Raben- und Saatkrähen verursacht wur-
den. Diese Schäden würden weder durch die Gemeinde oder die Jagdgesellschaft noch durch den 
Kanton entschädigt.23 

*** 

 

22 Interpellation 21.4349, Schäden durch Rabenkrähen in landwirtschaftlichen Kulturen. Bundesrechtliche Best-
immungen und Handlungsspielraum der Kantone, https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20214349. 

23 Kanton Luzern, Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Kulturschäden durch Raben- und Saatkrähen, 
https://lawa.lu.ch/jagd/Konflikte_mit_Wildtieren/Kraehe#:~:text=Entsch%C3%A4di-
gung%20von%20Sch%C3%A4den%20durch%20Kr%C3%A4hen&text=2%20der%20kantonalen%20Jagdver-
ordnung%20besteht,noch%20durch%20den%20Kanton%20entsch%C3%A4digt. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214349
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214349
https://lawa.lu.ch/jagd/Konflikte_mit_Wildtieren/Kraehe#:~:text=Entsch%C3%A4digung%20von%20Sch%C3%A4den%20durch%20Kr%C3%A4hen&text=2%20der%20kantonalen%20Jagdverordnung%20besteht,noch%20durch%20den%20Kanton%20entsch%C3%A4digt
https://lawa.lu.ch/jagd/Konflikte_mit_Wildtieren/Kraehe#:~:text=Entsch%C3%A4digung%20von%20Sch%C3%A4den%20durch%20Kr%C3%A4hen&text=2%20der%20kantonalen%20Jagdverordnung%20besteht,noch%20durch%20den%20Kanton%20entsch%C3%A4digt
https://lawa.lu.ch/jagd/Konflikte_mit_Wildtieren/Kraehe#:~:text=Entsch%C3%A4digung%20von%20Sch%C3%A4den%20durch%20Kr%C3%A4hen&text=2%20der%20kantonalen%20Jagdverordnung%20besteht,noch%20durch%20den%20Kanton%20entsch%C3%A4digt
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